
Allgemeines Merkblatt für Todesfälle von Trogner Einwohnern 
 

Kontaktaufnahme innerhalb eines Tages mit dem  
 

Bestattungsamt Trogen 
Landsgemeindeplatz 1 
9043 Trogen 
Susanne Züllig, Leiterin Bestattungsamt  
Tel.  071 343 78 72 
E-Mail: susanne.zuellig@trogen.ar.ch  
 
 

 Das Bestattungsamt organisiert die Überführungen, die Aufbahrung im Katafalk Trogen, die 
Kremation und die Beerdigung 

 

 Das Bestattungsamt hat Unterlagen zu verschiedenen Särgen und Urnen  
 

 Das Bestattungsamt ist informiert über die Termine/Abwesenheiten des/r Pfarrers/in 
 

 Das Bestattungsamt ist informiert über offiziell hinterlegte Wünsche der/des Verstorbenen  
 

 Das Bestattungsamt orientiert folgende Amtsstellen über den Todesfall: 
das regionale Zivilstandsamt / die Einwohnerkontrolle / das Erbschaftsamt / die Ausgleichskas-
se / den Sektionschef / die Vormundschaftsbehörde (wenn zu den Hinterbliebenen unmündige 
Kinder gehören) und die Steuerverwaltung 

 
 

Die Hinterbliebenen benachrichtigen  
- Angehörige und Freunde 
- Arbeitgeber oder Geschäftspartner 
- Vermieter 
- die private Unfallversicherung / Lebensversicherung / Krankenkasse / übrige Versicherungen / 

usw. (ev. Adressliste) 
- sonstige (z.B. laufende Zeitungs- und Zeitschriftenabonnemente, Vereine etc.) 
 
 

Die Hinterbliebenen organisieren 
- die Kontaktaufnahme mit dem zuständigen Pfarramt 
- die Todesanzeige (St. Galler Tagblatt / CH Regionalmedien AG, Tel. 071 272 77 77 oder eine 

Druckerei ihrer Wahl) 
- die Trauerzirkulare 
- die Abdankungsrede / den Lebenslauf  
- Blumenschmuck für die Abdankung 
 
 

Sind von der verstorbenen Person Wünsche ausgesprochen oder aufgeschrieben 
worden, die berücksichtigt werden sollen, betreffend 
- Bestattung? 
- Todesanzeige? 
- Abdankungsrede? 
- Nachlassregelung (ev. Testamente, Ehe- und Erbverträge beim Erbschaftsamt hinterlegt)? 
 
 

Müssen kurzfristige Massnahmen (bis zur Testamentseröffnung) getroffen werden? 
- z.B. Anordnung für die Betreuung von Angehörigen, Kindern, Haustieren etc. 
 
 

Wer wurde den Hinterbliebenen als Berater / Beistand / Willensvollstrecker empfoh-
len oder wie weiter? 
- Fragen Sie unser Erbschaftsamt, Margrit Gerig per E-Mail: margrit.gerig@trogen.ar.ch  


